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sÄcHSIScHES STAATSMINISTERIUM FÜR UMWELT UND LANDWIRTSCHAFT
Postfach 100510 | 0'1076Dresden

Präsidenten des Sächsischen Landtages
Herrn Dr. Matthias Rößler
Bern ha rd-von-Li ndena u-Plalz I
01067 Dresden

Kleine Anfrage des Abgeordneten Volkmar Zschocke,
Fraktion BUNDNIS 90/DlE GRUNEN
Drs.-Nr.: 612413
Thema: Brände in Abfallbehandlungs- und Recyclinganlagen und

Deponien seit März 2014

Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich
die Kleine Anfrage wie folgt:

Frage l: Welche Brände von Abfallbehandlungs- und Recycling-
anlagen bzw. offenen oder eingehausten Abfalllagern und
Deponien sind der Staatsregierung seit März 2014 bekannt
geworden (Bitte um Angabe des Ortes, de¡ Zeil, der Firma,
Brandereignis, -schadenshöhe und -ursache)?

Durch die Landesdirektion Sachsen wurde auf Grundlage der eigenen
Erkenntnisse sowie der Zuarbeiten der Landkreise und Kreisfreien Städte
über folgende Brände in Abfallbehandlungsanlagen berichtet:

Ort: Zeit: Firma:
Espenhain 1.Mär22014 SRWmetalfloat
Brandereignis, -schaden und -ursache:
Es brannte im Eingangslagerbereich; maximal 2O Tonnen waren in
Brand geraten. Es entstanden keine Schäden an Gebäuden oder der
Anlagentechnik. Ursache war vermutlich Selbstentzündung.

2. Ort: Zeit: Firma:
Heidenau 13. Mär22014 Kühl Entsorgung & Recycling GmbH
Brandereignis, -schaden und -ursache:
Es kam zu einer Rauchentwicklung/einem Schwelbrand durch offen-
sichtliche Selbstentzündung von circa zehn Tonnen lose gelagertem
PapierA/erpackungsmaterial in einer Lagerbox der Papierlagerhalle.
Es entstand kein Schaden an der dreiseitig geschlossenen Lagerhalle,
der Anlagenbetrieb war nicht beeinträchtigt.
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3. Ort: Zeil: Firma:
Heidenau 18.März2O14 Kühl Entsorgung & Recycling GmbH
Brandereignis, -schaden und -ursache:
Es kam zu einer Rauchentwicklung/einem Schwelbrand durch offensichtliche
Selbstentzündung von circa 25 Tonnen lose gelagertem
PapierA/erpackungsmaterial in einer anderen Lagerbox der Papierlagerhalle. Es
entstand kein Schaden an der dreiseitig geschlossenen Lagerhalle, der
Anlagenbetrieb war nicht beeinträchtigt.

4. Ort: Zeit:. Firma:
Dresden 14. April2014 Fehr Umweltservice Ost GmbH
Brandereignis, -schaden und -ursache:
Brand in der Halle der Sortieranlage für Sperrmüll. Zur Schadenshöhe und
-ursache líegen keine Angaben vor.

5. Ort: Zeil: Firma:
Chemnitz 29. April2014 Jakob Becker GmbH & Co. KG
Brandereignis, -schaden und -ursache:
Großbrand in der Halle für Elektroschrott. Zur Schadenshöhe und -ursache
liegen keine Angaben vor.

6. Ort: Zeit= Firma:
Chemnitz L Mai 2014 Pyral AG
Brandereignis, -schaden und -ursache:
Brand im Außenlager durch Selbstentzündung von aussortierten Störstoffen
(Lithiumionen-Akkus). Zur Schadenshöhe liegen keine Angaben vor.

7. Ort: Zeit: Firma:
Dresden 5. Juni 2014 Veolia Umweltservice GmbH
Brandereignis, -schaden und -ursache:
Es brannte Papier in ungepresster Form in der Recyclinghalle. Zur Schadens-
höhe und -ursache liegen keine Angaben vor.

8. Ort: Zeil; Firma:
Neukieritzsch 7. Juni 2014 Planbeck ContraCon GmbH
Brandereignis, -schaden und -ursache:
Es brannte ein Zwischenlager des Bodenbehandlungszentrums, die Halle
einschließlich lnhalt wurde zerstört. Die Brandursache und die Schadenshöhe
sind nicht bekannt.

9. Ort: Zeit: Firma:
Espenhain 8. Juni 2014 MUEG GmbH
Brandereignis, -schaden und -ursache:
Es brannte der obere Teil eines Haufwerkes von geschredderten Holzabfällen.
Es entstand ein unwesentlicher materieller Schaden. Brandursache war
vermutlich Selbstentzündung.
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10. Ort: Zeit: Firma:
Dresden 19. Juni 2014 Fehr Umweltservice Ost GmbH
Brandereignis, -schaden und -ursache:
Es brannte Verpackungsmüll in der Recyclinghalle. Zur Schadenshöhe und
-ursache liegen keine Angaben vor.

11. Ort: Zett: Firma:
Radibor 29. Juni2014 Veolia Umweltservice Ost GmbH
Brandereignis, -schaden und -ursache:
Es brannten circa 200 Tonnen gemischte Verpackungen aus der Sammlung des
Dualen Systems (gelbe Tonne). Zur Schadenshöhe und -ursache liegen keine
Angaben vor.

12. Ort: Zeit: Firma:
Reuth 17. September 2014 Derichebourg Umwelt GmbH
Brandereignis, -schaden und -ursache:
Es brannte das Lager für Gummi- und Grobfraktionen. Ursache des Brandes war
Selbstentzündung. Zur Schadenshöhe liegen keine Angaben vor.

13. Ort: Zeit: Firma:
Dresden 25. September 2014 SR DD GmbH
Brandereignis, -schaden und -ursache:
Brand in Teilen der Anlage, der durch die Mitarbeiter selbst gelöscht wurde. Zur
Schadenshöhe und -ursache liegen keine Angaben vor.

14. Ort: Zeit: Firma:
Dresden 17. Dezember 2014 Mechanisch-biologische Abfallbe-

handlungsanlage der Dresdener
Abfallvenruertungsgesellschaft (MBA
DAVG mbH)

Brandereignis, -schaden und -ursache:
lm Bereich der lnertstoffaufbereitung und -zerkleinerung (Hammermühle) ereigne-
te sich ein Schwelbrand ohne offene Flammen. Die Menge der beteiligten
Abfälle wird laut Betreiberangabe auf circa zehn Kilogramm geschätzt. Es wurden
keine Maschinenschäden festgestellt. Es sind keine Schäden bei Personen
entstanden. Als mögliche Brandursache wird eine Entzündung von leicht brenn-
baren Abfallbestandteilen in der Hammermühle angesehen, der aufgrund von
Wärmeentwicklung bei hohen Drehzahlen entstanden sein könnte.

15. Ort: Zeit:. Firma:
Sebnitz 14. Januar 2015 Becker Umweltdienste GmbH
Brandereignis, -schaden und -ursache:
Es brannten circa zehn Tonnen der zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Brandes in
der Lagerhal le befi nd I ichen gemischten Sied I ungsabfäl le/Gewerbeabfäl le. Weitere
gelagerte Abfälle wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Als Brandursache wird
eine Selbstentzündung im gelagerten Abfall angesehen. Durch den Brand wurde
das Dach des mittleren Teils der Lagerhalle, welche baulich in drei voneinander
abgrenzbare Segmente unterteilt ist, beschädigt und stürzte teilweise ein. Aus
statischen Gründen waren der Abriss des Daches und eine Neuerrich-
tung/Rekonstruktion der Halle beziehungsweise des entsprechenden Hallenteils
erforderlich.
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16. Ort: Zeit: Firma:
Reichenbach /O.L. 10. Februar 2015 Becker Umweltdienste GmbH
Brandereignis, -schaden und -ursache:
Ein 34 m3-Abrollcontainer, mit Abfällen der AW I 5 02 02" - Aufsaug- und Filter-
materialien (einschließlich Öffifter), Wischtücher und Schutzkleidung befüllt, hat
sich selbst entzündet. Es gab keinen Personenschaden. Der materielle Schaden
ist auf den Container begrenzt.

17. Ort: Zeil=
Chemnitz 31. Mär22015
Brandereignis, -schaden und -ursache:
Schwelbrand in der Halle für Sperrabfall
-ursache liegen nicht vor.

Firma:
Veolia Umweltservice Ost GmbH

Erkenntnisse zur Schadenshöhe und

18. Ort: Zeit: Firma:
Delitzsch 2. April2015 Kreiswerke Delitzsch GmbH
Brandereignis, -schaden und -ursache:
Beim Verladen von Sperrmüll aus der Straßensammlung hat sich ein Brand ent-
wickelt, der durch die Feuenruehr schnell gelöscht werden konnte. Es entstand
kein Personenschaden, aber ein Sachschaden von circa 5.000 Euro.

19. Ort: Zett: Firma:
Espenhain 8. April 2015 SRW metalfloat
Brandereignis, -schaden und -ursache:
Brand im offenen Lagerbereich für Eingangsstoffe; es waren maximal
200 Kubikmeter in Brand geraten. Es entstanden keine Schäden an Gebäuden
oder der Anlagentechnik. Ursache war vermutlich Selbstentzündung.

20. Ort: Zeit: Firma:
Badrina 17. Mai 2015 Skarabäus Containerdienst GmbH
Brandereignis, -schaden und -ursache:
Es brannten circa 80 Tonnen Altholz (überuriegend Baumstämme). Es wird
Brandstiftung vermutet. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt.

21. Ort: Zeit:. Firma:
Dresden 19. Mai 2015 MBA DAVG mbH
Brandereignis, -schaden und -ursache:
lm Bunker vor der Pelletierung (FT22BO1) wurde eine starke Rauchentwicklung
festgestellt. Auslöser der Rauchentwicklung waren Glutnester im Bunker. Mög-
liche Ursachen für deren Entstehung sind laut Betreiberangaben Selbstent-
zündung durch chemische Reaktionen sowie ein Eintrag von heißen Teilen auf-
grund von Reibung in der vorherigen mechanischen Aufbereitung. Es sind keine
Schäden bei Personen oder Anlagenteilen entstanden.

22. Ort: Zeit; Firma:
Leipzig 18. Juni 2015 Mehlitz Entsorgung GmbH
Brandereignis, -schaden und -ursache:
ln einer Lagerhalle auf einer Fläche von 20 x 30 Meter kam es zu einem Brand
von Sperrmüll und Baumischabfällen. Die Brandursache konnte noch nicht ermit-
telt werden. Zur Schadenshöhe kann noch keine Aussage getroffen werden.
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23. Ort: Zeil: Firma:
Reichenbach /O.L. 19. Juni 2015 Becker Umweltdienste GmbH
Brandereignis, -schaden und -ursache:
Es kam zu einem Brand und einer Verpuffung. Ein 30 Kubikmeter-Abrollcontainer,
mit Abfällen der AW 1 5 02 02" befüllt, hat sich selbst entzündet. Es kam zu
keinem Personenschaden. Der materielle Schaden ist auf den Container
begrenzt.

24. Ort: Zeit: Firma:
Dresden 22. Juni 2015 Stadtreinigung Dresden GmbH
Brandereignis, -schaden und -ursache:
Es brannte Müll in der Anlieferungshalle. Zur Schadenshöhe und -ursache liegen
keine Angaben vor.

25. Ort: Zeil: Firma:
Freiberg 5. Juli2015 PyralAG
Brandereignis, -schaden und -ursache:
Brand von Ballen im Freilager (DSD-Material). Laut Betreiberangabe ist der
Schaden gering. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

26. Ort: Zeil: Firma:
Grosspösna 12. Juli2015 Parentin GmbH
Brandereignis, -schaden und -ursache:
Ein Lastkraftwagen beschädigte beim Entladen elektrische Leitungen und löste
einen Kurzschluss aus. Es kam zu einem Brand in der Sperrmüllhalle. Es
entstand geringfügiger Sachschaden.

27. Ort: Zeit:
Mittweida 20. Juli 2015
Brandereignis, -schaden und -ursache:
Es brannte vorsortierte DSD-Ballenware
und -ursache liegen keine Angaben vor.

Firma:
PyralAG

in der Lagerhalle. Zur Schadenshöhe

28. Ort: Zeil: Firma:
Dresden 25. Juli 2015 MBA DAVG mbH
Brandereignis, -schaden und -ursache:
Es ereignete sich ein Brand im Anlieferbunker der MBA Dresden. Die Brandur-
sache ist laut Betreiberangabe nicht klar erkennbar, da es sich im betroffenen
Bereich des Bunkers um Abfälle gehandelt hat, die bereits seit längerer Zeit in
den untersten Schichten des Bunkers lagerten. Es wurden keine Personen-
oder Sachschäden festgestellt.

29. Ort: Zeit= Firma:
Dresden 26. Juli 2015 MBA DAVG mbH
Brandereignis, -schaden und -ursache:
Aufgrund des Brandes vom 25. Juli 2015 wurde vom Betreiber eine Brandwache
eingerichtet. Die Brandwache hatte erneut eine Rauchentwicklung im Anliefer-
bunker wahrgenommen. Daraufhin wurde die Feuenruehr alarmiert. Personen-
schäden oder Sachschäden wurden nicht festgestellt.

30. Ort:
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Dresden 27. Juli 2015 MBA DAVG mbH
Brandereignis, -schaden und -ursache:
Es geschah ein Brandereignis im Bunker vor der Pelletierung. Die Brandursache
liegt laut Betreiberangabe vermutlich in einem Schwelbrand, der sich aufgrund
von Reibung in der vorgeschalteten mechanischen Aufbereitung entwickelt hat.
Es wurden keine Personen- oder Sachschäden festgestellt.

31. Ort: Zeit:. Firma:
Leipzig 2. August 2015 REWO Recycling & Rekultivierung GmbH
Brandereignis, -schaden und -ursache:
Es ist ein 15x 15 Meter und bis zu sechs Meter hoher Haufen Grünschnitt in
Brand geraten. Nach Aussage der Betreiberin ist durch den Brand kein
Schaden entstanden. Die Brandursache konnte noch nicht ermittelt werden.

32. Ort: Zett: Firma:
Chemnitz 7. August 2015 REISSWOLF GmbH
Brandereignis, -schaden und -ursache:
Es kam zu einer Rauchentwicklung in der Halle für Elektroschrott. Zur Brand-
ursache und zur Schadenshöhe liegen keine Erkenntnisse vor.

33. Ort: Zeit:. Firma:
Brand-Erbisdorf 12. August 2015 Becker Umweltdienste GmbH
Brandereignis, -schaden und -ursache:
Brand von EBS-Material in der BMA-Halle. Zur Schadenshöhe und -ursache
liegen keine Angaben vor.

Frage 2: Welche Erkenntnisse über Brandstiftung und mangelnden Brand-
schutz liegen der Staatsregierung bei den seit 2014 bekannt geworde-
nen Bränden vor?

Zum Brand in der MBA DAVG mbH am 19.Mai 2015 wurde im Rahmen des Feuer-
wehreinsatzes durch die Einsatzkräfte der Feuenruehr Folgendes festgestellt:

Die Brandmeldeanlage der Abfallverwertungsanlage wird, zumindest zeitweise,
ohne die vorgeschriebene Fernalarmübertragung zur Regionalleitstelle Dresden
betrieben.
Der Feuen¡vehrplan wurde nicht aktualisiert.

Weitere Erkenntnisse zur Brandstiftung und mangelnden Brandschutz im Zusammen-
hang mit in der Antwort zu Frage 1 aufgeführten Bränden liegen den zuständigen
Behörden nicht vor.

Frage 3: Bei welchen Anlagen wurden im Rahmen der Uberwachung seit März
2014 Verstöße gegen bestehende Brandschutzvorschriften unab-
hängig von Brandereignissen festgestellt (Bitte um Angabe des Ortes,
der Zeit, der Firma, Mangel bzw. Verstoß?
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1. Bei der Vogtland PET GmbH in 08541 Neuensalz wurden im April 2014 Verstöße
gegen brandschutzrechtliche Auflagen im Genehmigungsbescheid und gegen die
Bestimmungen der Kunststofflager-Richtlinie (KLR) festgestellt. lm Einzelnen
waren das:

die Uberschreitung der Kunststoffballenhöhe von höchstens vier Meter,
die Nichteinhaltung der Brandabschnitte und Brandgassen,
die Lagerung von PET-Abfällen unmittelbar an der Grundstücksgrenze
(Mindestabstand von zehn Meter wird nicht eingehalten),
die Lagerung von PET Materialien unter und im Sicherungsbereich einer
Hochspannungsleitung.

2. Bei der Regelübenruachung der Anlage der Firma Glitzner Entsorgung GmbH in
08606 Oelsnitz wurden durch die Brandschutzbehörde folgende kleinere Mängel
festgestellt:

Der ASB-Behälterstandort ist mit den entsprechenden Gefahrenwarnzeichen
nach DIN 4844 zu kennzeichnen. ln den Feuen¡rehrplänen erfolgt die Kenn-
zeichnung durch entsprechende Klebesymbole.
Das Ollager ist an der äußeren Tür ebenfalls mit dem entsprechenden Warn-
zeichen zu kennzeich nen.

3. Die Niederschriften über die von der Stadt Dresden durchgeführten Brand-
verhütungsschauen sind als Anlage 1 beigefügt. Dort sind vorgefundene Mängel
dokumentiert.

4. Bei der Brandverhütungsschau am 21. Mai 2014 bei der Firma Pyral AG am
Standort Freiberg wurde Folgendes festgestellt:

Alle relevanten Brandschutztüren sind zu überprüfen und gegebenenfalls
instand zu setzen.
Zu hohe, unnötige Brandlasten im Lager sind unverzüglich zu entfernen.
Rettungswege waren verstellt und sind zu beräumen.
Defekt an der Auslösevorrichtung des Rauch- und Wärmeabzugs in der
BEL-Halle.
Alle Notausgangssignets sind auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu über-
prüfen.
Nicht mehr benötigte elektrische Kabel sind unverzüglich zurückzubauen.
lm Verwaltungsgebäude waren die T 3O-Türen offen verkeilt; diese sind
geschlossen zu halten.
Der Feuenruehrplan ist zu überarbeiten und der Feuenruehr zu übergeben.

5. Bei der Brandverhütungsschau am 29. Juli 2015 bei der Firma Pyral AG am
Standort Freiberg wurde Folgendes festgestellt:

Alle brandschutzrelevanten Türen sind zu überprüfen und gegebenenfalls
instand zu setzen.
Nicht mehr benötigte elektrische Kabel und Einrichtungen sind zurückzubauen.
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Die Blitzschutzanlage ist im gesamten Objekt zu überprüfen und gegebenenfalls
instand zu setzen.
Alle im Objekt befindlichen Handdruckmelder der vorhandenen Brandmelde-
anlage sind zu überprüfen und gegebenenfalls instand zu setzen. Die Über-
prüfung ist im Betriebsbuch zu dokumentieren.

6. ln der Anlage der Firma Pyral AG in Mittweida gibt es seit dem Jahr 2012 Mängel,
die in den als Anlage 2 auszugsweise beigefügten Prüfberichten zur Prüfung des
Brandschutznachweises aufgeführt sind.

7. Bei der Übenruachung der Firma Parentin GmbH am 11. März 2014 wurden Über-
schreitungen der genehmigten Lagermengen festgestellt.

8. Bei der Brandverhütungsschau in der Firma ERLOS GmbH in Zwickau am
12. März2O14 wurde festgestellt, dass der Feuen¡rehrplan nicht mehr aktuell ist.

9. Bei der Brandverhütungsschau in der Firma TAPPE GmbH in Zwickau wurden
folgende Mängel festgestellt:

Ein Nachweis der Prüfung der ortsveränderlichen und ortsfesten elektrischen
Anlagen konnte nicht vorgelegt werden.
Ein adäquater Feuerwehrplan lag nicht vor.
Der Nachweis der Löschwasserversorgung lag nicht vor.

10. Bei der Ubenruachung der Firma PP Plastic GmbH in Neukirchen wurde fest-
gestellt, dass der Ex-Zonen-Plan veraltet ist.

11. Bei der Brandverhütungsschau in der Firma Loser Chemie GmbH in Zwickau am
12. Januar 2015 wurde Folgendes festgestellt:

Der Feuenruehrplan ist nicht mehr aktuell.
Der Absperrschieber Abwasser (Einlauf Lager für brennbare Flüssigkeiten) war
nicht gekennzeichnet.
Dichtgummi an den Auffangsystemen zur Rückhaltung von Löschwasser und
Gefahrenstoffen waren porös und sind zu erneuern.
Fluchtwege und Notausgänge müssen in angemessener Form und dauerhaft
gekennzeichnet sein.
Die im Raum der Pulvermischanlage vorgefundenen giftigen Stoffe sind aus
diesem zu entfernen und in einem speziellen dafür vorgesehenen Raum zu
lagern. Dabei ist der Raum so auszubilden, dass keine Gefahrstoffe in die
Kanalisation gelangen können.
Die automatische Brandmeldeanlage ist auf das wieder in Betrieb genommene
Anbruchlager zu enrueitern.

12. Bei der Brandverhütungsschau am 1 1. September 2Q14 in der Firma ard in Chem-
nitz wurde festgestellt, dass der Nachweis über die Prüfung der ortsfesten Anlagen
und der ortsveränderlichen Betriebsmittel fehlt.
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13. Bei der Brandverhütungsschau in der Firma Becker Umweltdienste GmbH am
23. Juli 2015 wurde festgestellt, dass der Nachweis über die Prüfung und lnstand-
haltung der Rettungszeichen-Leuchten fehlt, der Feuenruehrplan zu aktualisieren ist
und die Brandschutzlur zum Lager der Werkstatt nicht vollständig schließt.

14. Bei der Brandverhütungsschau in der Firma REISSSWOLF in Chemnitz am
3. Juli 2014 wurde festgestellt, dass die Nachweise über die Prüfung der ortsfesten
elektrischen Anlagen und über die Funktionsprüfung der Feststellanlagen Türen
fehlt, der Feuenvehrplan zu aktualisieren ist und in der Teeküche brennbare
Materialien auf dem Herd abgestellt waren.

Frage 4: Welche konkreten Maßnahmen wurden jeweils im Zusammenhang
mit den Bränden bzw. unabhängig von Brandereignissen von Behör-
den bzw. Gutachtern geordert (Bitte um Angabe des Ortes, Datum
der Forderung und der Umsetzung)?

Maßnahmen im Zusammenhang mit Bränden

Bezüglich des Brandes in der MBA DAVG mbH am 19. Mai 2015 liegt ein
Schreiben des Bauaufsichtsamtes der Landeshauptstadt Dresden vom 22. Mai
2015 (Adressat: Stadtreinigung Dresden GmbH) zur Anhörung gemäß S 28
Venrualtungsverfahrensgesetz (VwVfG) vor, mit dem Ziel, die Aktualisierung des
Feuerwehrplanes anzuordnen. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

2. Zum Containerbrand bei der Firma Becker Umweltdienste GmbH am 19. Juni 2015
in Reichenbach liegt ein lnspektionsbericht nach S 16 Abs. 2 der Störfall-
Verordnung - 12.Bundes-lmissionsschutzverordnung (BlmSchV) vor. Laut diesem
Bericht sollten bis zum 17. Juli 2015 folgende Maßnahmen umgesetzt werden (die
Umsetzung ist derzeit noch nicht bekannt):

Es erfolgt eine Abstimmung mit der örtlichen Feuenvehr hinsichtlich der
Fragestellung, ob der Abstand des Containers zu dem nächsten Gebäude
ausreichend ist, um im Fall eines wiederholten Brandes, ein Überspringen des
Feuers zu verhindern.
Durch die Feuenruehr ist zu prüfen, ob die vor Ort vorhandenen Löschmittel
ausreichend sind.
Für den Sammelcontainer ist zu prüfen, welche Maßnahmen zur Brand- bezie-
hun gsweise Tem peraturüberuvach ung mögl ich sind.

3. Bei der Firma Pyral AG in Freiberg wurden am 21. Mai 2014 unverzüglich nach
dem Brand die Abfälle im Außenlager umgelagert (die Störstoffe werden nun nicht
mehr neben den leicht entzündlichen Abfällen gelagert). Alle Forderungen, die sich
aus der Brandverhütungsschau ergeben haben, wurden erfüllt. ln diesem Zusam-
menhang wurde eine Untersuchung der Staubablagerungen in der Halle bezüglich
deren Brand- und Explosionsverhaltens gefordert. Das Gutachten wurde durch die
Betreiberin in Auftrag gegeben und kommt zu dem Ergebnis, dass die Staub-
ablagerungen nicht leicht entzündlich sind.

Seite 9 von 10



STAATSMìNìSTERIUM
FÜR UMWELT UND
LANDWìRTSCHAFT

Freistaat

SACHSEN

Maßnahmen unabhängig von Brandereignissen

1. Aufgrund der Verstöße gegen Nebenbestimmungen der Vogtland PET GmbH in
Neuensalz wu rden fol gende Maßnah men erg riffen :

Anordnung des Landratsamtes Vogtlandkreis vom 4. November 2014 zur
Einhaltung der Nebenbestimmungen;
Widerspruch der Firma gegen die Anordnung vom 20. November 2014;
Widerspruchsbescheid des LRA vom 29. Januar 2015;
derzeit laufendes Klageverfah ren.

2. Bei der Firma Glitzner Entsorgung GmbH in Oelsnitz wurde in der immissions-
schutzrechtlichen Genehmigung vom 20. Mai 2014 der Prüfbericht des Prüfingeni-
eurs für den baulichen Brandschutz einschließlich des geprüften Brandschutzkon-
zeptes zum Bestandteil gemacht.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Schmidt

Anlagen: 2

Seite 10 von 10



Aut I o^ 4çr'

[Iro*.tv¿.1À^l w^ ,Scl^ æ.,-

rn: 0¡1.06.2015

Lþcnrúrlt H. NESILERGmbH & Co.KG
An d.r Ebrb¡hn 2
0l(þ0 ùrdst

-2-

llU. Nr.

1.

Ifi¡db¡fi¡nd

Erudrchúbrdnung

2.

!r þû clnr Bnrhctu¡Eordnung mlt Sbnd unb¡kmnt rror.

-O! T"qquÞordnung TCIA I und G gollb kon¡cqnnt nrch cbn Mrßgúcn rhr DtN i/t 096 (2Ot+
05) 0brrrùrlbt

Olc konl¡trtl Fom d¡o Arnhengr (8nnd¡drutsortnung Tcll A nrclr DtN 14 OeCt ¡ollt¡ mlt rbgcdrudrt
urddtn und e¡ch rn dsn Flucht- und Rcüungsrcgpl¡n¡n lm öúfcnülch zrrgûngllihcn B.rdch å¡æfrrr-grnrrldrn.

Dþ n.ch DtN t4 0S æfitr rt¡ Mrtôhtt g¡ehilrt uldd.tt cn Ab¡chnllb rûrd n¡ch ürßgrbrn cór ol¡t i4 000
Pun

ln thr Bmd¡chutzordnung Tof, C næh OIN 14 0S ¡lnd dlr Prnonon mlt bconôl¡r Bnndrctr¡tsq¡f-
çbon konknl zu bcncn¡rn und db fuftlörn zrzuwriron.

FOr ¡hr l¡ulbndr Aklr¡¡ll¡l¡rung rplb.û¡n¡ n¡clr At¡buf von 2 Jrhrrn, i¡t lh¡or¡¡t¡ zu rorpn.

Dþ ffi¡cttuEordnlrlg ltt uon Ôr GcætËfblrütung nlt tlrtr¡n und Untt¡chrill h t(r¡lt a¡ sü.n,
E¡n! lGpb dr¡ Oborubdbbn BnndrchuEordnur¡ bt un¡ zur Abqtftnmung rroaulrgwr (grnr tudr olrftt-
rcnlró).

tlnrLvorörtrlilng

ll.t|fl.n, Schrot ( t7(m2, t01205, 200f 02) h ttÍ Box Nr. [ 10 bob
.*llbEüüôn 

Fonhrungm b¿ogt¡ch rl.¡ Bnnd¡druÞo¡ und dnr

2.2 Dlo LWRSchl¡bor lm Außmb.rdú (A¡ß.nhe.r) ¡lnd irn Frrendrrphn (FwP) <br¡üld¡ rur
tchrtLn Wdnchmung zu kcnnzrlchnm b¿v. dr¿u¡¡ll¡n.

2.1 N.cù E tlcttLgt ng vor O¡t bt von S.lbn ö. BKSA von tþr L i0 Box und d¡r¡n tnh* koim r-
hffilr BnnSrhlnzu dl¡nmn. t)Í E d¡ndhilvon Aumlnlum cHlt ln darñsbn und konpd<ùr
Fonn e¡clr kdnr zu¡&llclr¡ G¡Í¡hr dr¡.

2,2 Dll LVI,R-Schlsbr ¡lnd nur una¡nfdrnd lm grphirohon Îd dGr FrP thqabil, Forden Eln-lüþltrl¡tr lm E¡n¡¡EJ.dodt unabdngb¡rrþ notirnOtgcn lnfunr¡üorsr sdnclzu crlr¡nmn undr¡trhmn a¡ l¡ônnm.

3. Alþrerlnrltlnmb¡

Db Btr¡úañl¡turÐtlohr¡.rfol$¡ rtlclrprobrnrllg und rchulçur*brLnlhrt Str k¡nn dnc ¡echvor-rüdþ Brtùllung lm Rirmcn rhr Forbolrrltung dnc Errrd¡ohuEkon¡cpbr nlcht cacÞrn.

WtlüÎd dcr Brndræñ0tungnchrr wr¡do ruf dir r.¡fËfthr¡n itang.l hlqudeonr und l-öangrv¡¡l-
¡ntn ¡!rþÈ Anùql. und Gcrlmþungsunhrt.gür hür nlctrt vor¡obgõn.

lhrlrLill ¡t Ûc zu brchbfl, dlr d.r toü¡ibrr ¡trcr b¡ullchrn Anlego l0r dþ Slchrñ¡it dcr G||¡b und
Mlbtb.lLr ¡m th¡t dLv.nntnnung blgt Frllr (rulþnnd dr ildrbrrdrdn) bokrrnb ùtrngrl tm
3¡erÛchutr nlcttt ¡bg¡¡¡tt surlcq konn5, h dnoh mogrcnen sctrrdcn¡lbll, dcr Vour¡í då vor¡r¿-
l¡dron Hmdùr¡ im R¡r.ìr ¡bbn.
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f-<lv- V¿-,'l'^.- I *." ScLou^ 2

am: 09.04.2015

Liegenschaft; Fehr Umwelt Ost GmbH, Betriebsståtte Dresden
Am Lugaer Graben 20
01259 Dresden

lfd. Nr, Mlngrlbofund

2.

. Fcucrrchrplan

Feuenrvehrplåne müssen stets auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Der Betreiber der bsulichen
Anlage hat den Feuenrehrplan mindestens alle 2 Jahre von einer sachkundigen Person prüfen zu lassen
(DlN 14095: 2007-05). Der vorñandene Feuenrvehrplan ist zu fiberarbeiten und mit dem Brand- und Ka-
tastrophenschutzamt der Landeshauptstadt Dresden (Tel. 0351/ 8155-2711-270, email: Feuenvehr-
Einsalzolanung(Ddresden.de ) abzustimmen. Dabei sind die Arbeitshinweise des Brand- und Katastro-
phenschuÞamtes Dresden zu beachten, die sich auf der lnternetseite uiwv.dresden.de befinden:

htto:/¡!vww.dresden.de/de/02/070/02/08/c 03.oho

Nach erfolgter Überarbeilung ist der neue Feuenrrrehrplan am Zugangspunkt der Feuerwehr zu hinterle-
gen, der alte Feuemchrplan zu entfemen.

lm Bereich des Druckbehålterlagers sínd Fåsser mit wassergefährdenden Stoffen gelaged. Diese
Fässer sind mit Ablassventilen vercehen und stehen auf einer unbefestigten Fläche. Es kann nicht eus-
geschlossen werden, dass die Produkte den Untergrund kontaminieren.
Die Fässer sind auf Auffangwannen zu lagern, die dcn konpletten lnhalt eines Behålters aufnehmen
können, Es solltc gesicherl sein, dass kein Regenwasser diese Auñangwanne frlillt und die Kapazität ver-
ringerl. Hinweise dazu gibt die TRGS 510.

Die Folie des Löschteiches ist beschädigt bal. löst sich von der Befestigung am Rand, Die Teich-
lolie ist instandzusetzen, um den Funktionserhalt des Löschteiches zu gewåhrleisten.

Es fehlt der Hinweis auf die Löschwasserr0ckhaltung in der PPK- und Kunslstoff-, Lager- und
Behandlungsanlage.
Dic zu sichemden Eingånge und Tore sind mit Beschilderung 

"Lôschwasserr0ckhaltung" 
in geprägter

Form nach DIN 4066 zu beschrifren. Weiterhin ist zu gewährleisten, dass das vorgehaltene Kanaldicht-
system im Wandkastcn voll funktionsfähig ist. Diesbezüglich solljährlich mindestens eine Sicht- und
Funktionskonlrolle durchgefûhrt werden,

Die Löschwasserriickhaltung wird durch das Kanalsystem sichergestellt, daf0r wird das Pumpen-
system außer Kraft gesetzt. Wenn der Schalter rnittels Vorhängeschloss gesiched ist, muss der Verbleib
des Schlüssels erkenntlich sein, beispielsweise an der BMZ, Sonst besteht nur die MÖglichkeit der ge-
waltsamen Öffnung.

Zutritt zum Gefahrstofflager (Container) war nicht geklårt. Der Zutritt über das zentrale Schließ-
syslem sollte gewährleistet sein, Ansonsten müssen wir im Einsatzlall die Tùr gewaltsam Öffnen. Weiter-
hin wurde festgestellt, dass die Kennzeichnung der Feuerwehrgefahrengruppe llC nicht der DIN 4066
entspricht. Es ist das konekte Schild anzubringen.

Die versiegelte Flåche ftlr die Ablöschung von brennenden Abfällen ist im Feueruehrplan zu
kennzeichnen.

3.

4.

Rettungawege

Flucht- und Retlungswege sind grundsäElich von Brandlasten freizuhalten, um eine ausreichend lange
Eenutzung im Not- und Gefahrenfallzu ermÖglichen (gg 14, 33-36 SächsBO)

Außerdem ist entsprechend des zu emadenden Personenaufkommens eine ausreichende Breite einzu-
halten.

Die Brandlasten und die die Durchgangsbreite einschrånkenden Einlagerungen in den Flucht- und Ret-
tungswegen (2.8. Haus 1, EG Papiertonnen u,s.w) sínd zu entfemen und diese Bereiche dauerhañ frei
zu halten.

5

6

7

I
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9. Allgemelner Hlnwels

Die Brandverh0tungsschau erfolgte stichprobenartig und schweçunktorientiert. Sle kann eine sachver-
ståndige Beurteilung ím Rahmen der Fortschreibung eines Brandschutzkonzeptes nicht ersetzen.

Wåhrend der Brandverhlltungsschau ururde auf die aufgeführten Mångel hingewiesen und LösungsvarF.
anten erÖrtert. Antrags- und Genehmigungsunterlagen haben nicht vorgelegen.

lhrerceíts wäre zu beachten, dass der Betreiber einer baulichen Anlage für die Sicherheit der Gåste und
Mitarbeiter im Hause die Veranlwortung trågt. Falls (aufgrund der NiEderschrift) bekannte Mängel im
Erandschutz nicht abgestellt weden, könnte, in einem mÖglichen Schadensfall, der Vorwurf des vorsätz-
lichen Handelns im Raum stehen.
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am: 20.08.2014

LÍegenschaft: lmCelGmbH
Magazinstr. 15a
01099 Dresden

lfd. Nr. Mångelbefund

1. F-Plan

2.

Feuemehrplåne mt¡ssen stets auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Der Betreiber der bauli-
chen Anlage hat den Feuenrvehrplan mindestens alle 2 Jahre von einer sachkundiçn Person prü-
fen zu lassen (DlN 14095: 2007-05). Der vorhandene Feuerwehrplan ist zu ûberarbeiten und mit
dem Brand- und Katastrophenschutzaml der Lendeshauptstadt Dresden (Tel. 0351/ 8155-271,
email: Feuenrehr-Einsatsolanuno(Ddresden,de ) abzustimmen, Dabei sind die Arbeitshinweise des
Brand- und KatastrophenschuEamtes Dresden zu beechten, die sich auf der lntemetseite
urwvv.dresden.de belTnden:

Nach erfolgter Úberarbeitung ist der neue Feuenrehrplan am Zugangspunkt der Feueruehr zu hin-
terlegen, der alte Feuanrrrehrplan zu entfernen.

Feuerlöscher

Um die ordnungsgemäße Funktion eines FeuerlÖschers und die Sicherheit des Benutzers zu
gevrråhrleisten sínd FeuerlÖscher entsprechEnd ASR A 2.2 Pkt. 6.3,2 alþ 2 Jahre zu tJberprt)fen.

D¡e Priif- und Wartungsfristen wurden bei eínigen wenigen der stichprobenartig in Augenschein
genqnmenen FeuerlÖscher nichl eingehalten.

Die PrÍifung dieser FeuerlÖscher durch einen Sachkundigen ist umgehend nachzuholen.

3 Brandschutzordnung

Die konkrete Form des Aushangs, Brandschulzordnung Teil A nach DIN 14 096 - 1, sollte in der
aktuellen Brandschutsordnung mit abgedruckt'¡verden und auch an den Flucht- und im öfentlich
zugänglichen Bereich ausgchangen wcrden.

4. Hausnummer

5.

Auf Grund der nicht korrekten (hier: 15 an Stelle von 15a) bzw. schlecht einzusehender
Hausnummern können möglichenveise unnÖtlge Vezögerungen beim Auffinden der Einrichtung -
z.B, und besonders frir Hilfs- und Rettungsdienste - entstehen,

Entsprechend der Polizeiverordnung der Landeshauptstadt Dresden (PoMO), $ 14, muss die
Hausnummer von der Straßa aus gut lesbar sein,

Da das Objekt, mit seiner Grundst0ckszufahil von dcr Magazinstr. schlcchl zu sohên ist, cmpfehlen
wir, einen Hinweis in Höhe derAbarveigung anzubrlngen.

Sondcrlöschmitte

Die zu LÖscharr¡ecken vorgahaltenen 40 m' Sand müssen auch über einen långeren Zeitraum
trocken gelagert werden,
Der Lagcrplats ist im zu 0berarbeitenden F-Plan zu vemerken und vor Ort zu kennzeichnen.

6. Hinweis

G€mäß BGV A 3 $ 5 sind Sie als Unternehmer zur regelmåßþ wíedeftehrenden {lberprüfung der
ortsveränderlbhen elektrischen Betriebsmittel (spätestens alle 2 Jahre) und auch der odsfesten
elektrischen Anlage (spätestens alle 4 Jahre) verpflichtel.
Hinweise hier0ber finden Sie in der lnformation der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
(DGIM BGt600 / GW-r8524,



3.
Die Brandverhütungsschau erfolgte stichprobenartig und schwerpunktorientiert. Sie kann eine
sachverständige Beurteilung im Rahmen der Fortschreibung eines Brandschutrkonzeptes nicht ersetren.

Während der Brandverhütungsschâu wurde auf die aufgeftlhrten Mängel hingewiesen und
LÖsungsvarianten erörtert. Anlrags- und Genehmigungsunterlagen haben nichl vorgelegen.

lhrerseits wåre zu beachten, dass der Betreiber einer baulichen Anlage ftir die Sicherheit der Gäste und
Mitarbeiter im Hause die Verantwortung trägrt. Falls (aufgrund der NíedErschrifr) bekannte Mängel im
BrandachuÞ nichl abgestellt werden. kônnte, in eÍnem mÖglichen Schadensfall, der Von¡vurf des
vorsåtrlichen Handelns im Raum stehen.



ß. c.,^ cl Vn^, h u.{t^¡ t:,s¿!q !: 3
am: 25.06.2015 \
Liegenschaft: Becker Umweltdienste GmbH NL Dresden

Werftstr. 5
0'l '139 Dresden

lfd. Nr. Mängelbefund

1, Feuenrehrplan

Feuemehrpläne mfissen stets aut dem aktuellen Stand gehalten werden, Der Betreiber der baulichen
Anlage hat den Feuerwehrplan mindestens alle 2 Jahre von einer sachkundigen Person prtlfen zu lassen
(DlN 14095: 2007-05) Der vorhandene Feueruvehrplan ist zu überarbeiten und mit dem Brand- und Ka-
tastrophenschutzamt der Landeshauptstadt Drcsden (Tel. 0351/ 8155-2711-270, email: Feuerwehr-
Einsatzplanuno(Odresden.de ) abzustimmen, Dabei sind die Arbeitshinweise des Brand- und Katastro-
phenschuÞamtes Dresden zu beachten, die sich auf der lnternetseite www.dresden,de befinden:

http://www. dresden, de/de/02/070/02/08/c 03. oh o

Nach erfolgter Überarbeítung ist der neue Feuenrrrehrplan am Zugangspunkt der Feuen¡rehr zu hinterle-
gen, der alte Feueruehrplan zu entfernen,

Eine zweite Ausfertigung des Feuenrehrplanes ist im ZugangsbereÍch der Anlage/des Gebäudes vor
unbefugten Zugritfen sowie Witterungseinflüssen gesch0tzl und so zu hinterlegen. dass der Einsatzleiter
der zuerst eintreffenden Feuenrehreinhe¡t den Plan jedezeit schnell und ohne Einschrånkung auffinden
bzw. ven¡venden kann.

2. Fcucrlöschcr

Um die ordnungsgemäße Funktion eines Feuerlöschers und die Sicherheit des Benutzea zu gewährleis-
ten sind Feuerlöscher entsprechend ASR A 2,2PkL6.3.2 alle 2 Jahre zu überprüfen,

Die Prtlf- und Wartungsfristen wurden bei einigen wenigen der stichprobenertig in Augenschein genom-
menen Feuerlöscher nicht eingehalten,

Die Prüfung dieser Feuerlöscher durch einen Sachkundigen ist umgehend nachzuholen

3 Brandmeldeanlage

Die Brandmeldezentrale ist brandlastfrei zu halten, Die brennbaren Materialien sind dauerhaft zu entfer-
nen (vgl. DIN 14675 - 6.2.6. Anforderungen zur Aufstellung BMZ).

4. Der manuelle Handfeuermalder in der Abfallhalle, Notausgang, gegenûber Tankcontainer ist, zur Ver-
meidung von Fehlalarmierungen, mit einer neuen Glasscheibe zu versehen.

5. Brandschutrordnung

Eine Kopie der aktuellen Brandschutzordnung ist uns zur Abstimmung vorzulegen (gern auch elektro-
nisch),

Die Brandschutzordnung Teil A, B und C sollte konsequent nach den Maßgaben der DIN 14 096 (2014-
05) überarbeítet werden.

Die konkrete Form des Aushangs (Brandschutzordnung Teil A nach DIN 14 096) sollte mit abgedruckt
werden und auch an den Flucht- und Rettungswegplånen im öffentlich zugänglichen Bereich ausgehan-
gen werden,

Die konkrete Form der Brandschutzordnung Teil B nach DIN 14 096 sollte als Merkblatt gestaltet und
den Mitarbeitern eusg€händigt warden, Die einzelnen Abschnitte sind nach Maßgaben der DIN 14 096
Punkt7.2.2 zu Þezeichnen und einzuteilen,

ln der Brandschutzordnung Teil C nach OIN 14 096 sind die Personen mit besonderen Brandschutzauf-
gaben konkret zu benennen und díe Aufgaben zuzuweisen. Es sollen auch die Maßnahmen, welche zur
Rettung von Menschen mit Behinderung, insbesondere Rollstuhlbenutzem erforderlich sind, fostgelegt



4

werden-

Für eíne laufende Aklualisierung, spåt€stens nach Ablauf von 2 Jahren, ist lhrerseits zu sorgen

Die Brandschutzordnung ist von der Geschåftsleitung mit Datum und Unterschrift in Kraft zu setzen"

6. Allgemelne Hlnwelse

Die Brandverhütungsschau erfolgte stichprobenartig und schwerpunktorientiert. Síe kann eine sachver-
stándige Beurteilung im Rahmen der Fortschreibung eines Brandschutzkonzeptes nicht ersetzen.

Wåhrend der Brandverhûtungsschau wurde auf die aufgeführten Mångel hingewiesen und LÖsungsvari-
anten erörtert. Antrags- und Genehmigungsunlerlagen haben nicht vorgelegen.

lhrerseits wäte zu beachten, dass der Betreiber einer baulichen Anlage für die Sicherheit der Gåste und
Mitarbeiter im Hause die Verantwortung trågt. Falls (aufgrund der Niederschrift) bekannte Mångel im
Brandschutz nicht abgestellt werden, könnte, in einem möglichen Schadensfall, der Vonruul des vorsätz-
lichen Handelns im Raum stehen.
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Flucht- und Rettungswege sind grundsätzlich von Brandlasten freizuhalten, um eine ausrelchend lange
Benutzung im Not- und Gefahrenfall zu ermöglichen (5Õ 14, 33-36 SächsBOl

Außerdem ist entsprechend des ru erwartenden Personenaufkommens eíne ausreichende Breite ein-
zu halten.

Die Brandlasten und die die Durchgangsbreite einschränkenden Einlagerungen in den Flucht- und Ret-
tungswegen (hier z. B,: Drucker im Bürogebäude EG, Brandlasten im hinteren Treppenhaus) sind zu
entfernen und diese Bereiche dauerhaft frei ¿u halten.

2. Türen mitBrandschutzanforderungen

Erandschut¿türen müssen immervollständig selbstschließend ausgeführt sein. (hier: Brandschutztüren
in der Brandwand vom vorderen ¿um hinteren Bürogebäudekomplex)

3. KFZ Schlüsseldepot

Es wird von Seiten des BKSA empfohlen einen zentralen Schlüsselkasten fiir die abgestellten Fahrzeuge
auf dem 6elånde ru errichten.

Begründung:

Beí 8ränden kann es erforderlich und im Sinne der Reduzierung von Brandschäden an lmmobilien und
Fahrzeugen notwendig erscheinen, dass Fahrzeuge aus dem Gefährdungsbereich entfernt werden
können. Bei Vorhandensein eines für die Feuen¡ehr zugänglichen und im Feuen¡rehrplan gekenn-
reichneten Schlüsselkasten, können bei Bedarf Fahrzeuge aus taktischen und Schutzgründen durch die
Mitarbeiter des BKSA bewegt werden. Ein Rechtsanspruch ergibt slch jedoch dadurch nicht.

4, Allgemciner Hinweis

Die Brandverhütungsschau erfolgte stichprobenartig und schwerpunktoríentiert. 5ie kann eine sach-
verständige Beurteilung im Rahmen der Fortschreibung eines Brandschutzkon¿eptes nicht erset¿en.

Während der Brandverhütungsschau wurde auf die aufgeführten Mängel hingewiesen und Lösungsva-
rianten erörtert. Antrags- und Genehmigungsunterlagen haben nicht vorgelegen.

lhrerseits wäre zu beachten, dass der Betreiber einer baulichen Anlage für die Sicherheit der Gäste
und Mitarbeíter lm Hause die Verantwortung trägt, Falls (aufgrund der Niederschrift) bekannte Män-
gel im Brandschutz nlcht abgestellt werden, könnte, in einem möglichen Schadensfall, der Vonr¿urf des
vorsät¿lichen Handelns im Raum stehen,
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bestehen hínsichtlich Cer LösohwasserversorEurrg keine Bedenken,
\ I ;g,;.É.,,.r,
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Gemäß Anschraiben des BauherrerivÊrtre1er. RA prüf, Dr. Müller & Kollegen vom

18.10.20f 4 eifolgt kelne Lagerung vón Sekundãrstoffen, aus Kunststolf in einer
Menge > 200m3 oio qfendaþschn¡lt, so dass die ,,Flichflinie eur Lagerung für
sekundårstoffe aus Kunststotf" (KL.TARI stand 1.9.96 nicht zum Trasen kômmt.

.. ..:,,.fu.ì,â';.pi¡.?tr:,..."€!'â,:iiÍ',¿er,:ë!1- --v-'

Der Löschwasserbedart. - wird gemäß .Erandschutzkonzept auf Grundlage der
lndustriebaÙrtôhltinie.mit 192 m3/h für einen Zeitraurn von 2 h ermitteft. Die Menge
wird iüber éili1 loç¡wgfserreiçh und _dr-c.r..!úV_as.s-erþ_shálfd mil je O00ms und eine
urnlaufende'H.yd¡entenleiiung mit Nennweite von 100 mm'bereitgesteflt. lnsqfern

-Z.t , tLx .'7 o4Ç
10. Pf{Ìfbemerkungen

Alloemeine FeStstellunoen :

10.1. Die zu prüfênde 1. Tektur zum Biandschutznachweis gemaiß Pkt.7.1 beinhaltet die

Errlchtung êiner Lageiungs- und Aufbereilungseinrichtung frlr metallische Abfälle in

eineÉ Þesteheriden lndustriehalle eÍnschlieBli0h Sozfatgebåude ¡n Mittweida. Auf
' Grund der Kompleltüberaibeitung des Brandschutzkonzeptes wírd der Prtlibericht

nochrnals votlumfänglich abgefasst,

10,2. DÍe Hafle ur¡d der Bürolrakt ordnen sich in die Gebáudeklasse 3 gm 2 3

."Såchs.EtO ein. Die Tatbestände des Sonderbaues werden angesíchts der vorhanden-

en $¡u-¡.dlJiå."ç.|1p_.y94.;¡...1,6*g!CI1gem._$__Q_fþ_s._* {Sêgl'.9_qO. erfüllr. An ,sonderbaulen

können nach. $ 51 SächsBO besondere Anlorderungen gestellt undioder Erleichte-

rungen gêstâtèt werden.

10'3' Auf Grund der Ñutzung fãllt der lndustriebau in den Anwendungsbereich der
lndustrlebaúrichtliníe (lndBauRL) 20oo und ist nach dieser maßgeblich zu beweften.

10.4, Gemåß Lageplan bzw. Auszug aus der Liegenschaftskarte Pkr.8 sind ausreichende

Abstånde der Gebäudeaußenwände, zu Grundstücksgrênzën > 2,50m, vorhânden.

1 0,5' Die Brsndg.çhu-t¿þ.phü,rd--e wutde..üel!.ä.0-,,$ -?.9..D'_yA" Säehs.Bo.beteirigr,

10.6' Gemäß Brandschutz'naihweis werdên die iéleventen Mengen wassergefåhrdender
.Stoffe unteischritten, so dass die Löschwasserrückhalte-Richflinie (LöÊüHL) 2000
nicht zum Tragen kommt.

10 7

10I
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10'9. Dìe Halle BE 9 verf(lgt úber einen zweigeschossigen Ëinbau.. untgr Berücksichligung

der geringen Grundftäche (ca. a%) und der Nichtnutzung des Obergeschosses
können die materiellen Anforderungen, analog efdsÊqç-hqsÞiger Industriebauten, irr

Anspruch genommen werden.

10,10. Die R4uchableitung wird für den gesamten B¡andabschnilt mit einer Mindesrftåche

yon 1,5m2 je a00 mP Grundfläche ejngeplant. Es hand.elt sich hierhÞi. um eine

Mindestforderung zut Sicherstellu.ng wirksamgr ' Löscharbeiten. Unter Berück-

sichtigung der gesicherten Rettungswege beslehen tiiiq.iÇhiliçh dor Abweichung pkt,

5-6 lndBauRL keine bral'ìdschulzleohnischen Eledenken-

10.1 1 . Räume die nicht úber zweí Ausgãnge verfügen sind alrs bauordnungsrèchtlicher Sicht

unbedenklich, sofern eine auEreichende Sichtbeziehurrg zum vorgelagerlen Raum

hzw. âulomâtische 'Brandmeldung vorhanden ¡st. Weitergehende Anforder:ungen

können sich aus Gründen des Arbeitsschutzes etp. efgeben.

10.12. Dervorliegenda Brandschutznachweis gemäß Pkt.7.1 ist in sich schlússlg und unter

Beachtung der Prüfbemerkungen voll inhatttich um¿usetzen.

Aþweichunoen oemäß S 3 Abs,3 SáchsBO

10.13. Vorhandene Btandabschnittstl¿iôhè 8E 8a zulässjg 2;700 ma, vorhanden 2.871 me.

Aufgrund der nicht wesentlichen Überschreitung bestehen hier keiñe Bedenken,

10,14. Auf die Anordnung von Wandhydranlen soll verzichtet werdeft. Der Ersatz durch

f ahrbarê Löschgeräle ist hinsichtlich der Erstbrandbekâmpfung durch Persônal

nachvollziehbar. lnsofern bestehen keine Bedenken gegen die Abweichung von Pkt.

5.1?,.1 tndBauRL. Hjerzu sind die Empfehlungen dçr Brandschulzbehörde ¿u

beachten,

10.15. Fuhrung der Bràñdwånde Bnlgêgen den Vorgaben der lnduotriebqutichtlinie nicht

50 cm über Dach, betrifft Brandwarrd in Achse 8, Aufgrund der flãchendeckenden

Brandmelde- und Alarmanlage in Verbindung mit der nicht brennbaren Dâch.

konetruktion, hier Stahlbetôndachträgerplatlen, bestehen hier keirte Bedenken,

fÅ10+4S7317s4125 P.0061038
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10.16. Der Abweichung fndustriebaurichtlinie Punkt 5.12.8 .Enttall Aufschaltung

Brandmelde- und Alarmanlage auf díe zuståndige Feuen¡vehralarmierungsstelle þ4p
nichl " st4ttoèdêbên werdgn, Slehê hierzu auch Stellungnahme der

Brandschutzbehörde vom 08.10.?014 Punkt g) und auch Vorgaben DIN 14675 Punkt

6.2.5.1. Die Efqt-djn"eld_r""_urd_4êr!l9nles9".!s!-ggl._gig-:qg!ä!_qlq9".,f,"e_Lt-sl9-l.l-"q_qer

F gy g rue-hr. eú¡,ussh s.l.le-¡..-

Hier nruss man beachteñ, dass díe Aussagsn der DIN 18230-1 Punkt 10.3 eine

andere Flelêvanz haben. Diese defínierten den Zusatzbeiwert. sL

orircrr oie ständige Personalbesetzung nlt¡ofodrqflBrandêntdeêk kann hier der

Faktor flL zur Bêstímmung,der erlorderlichen Feuerwiderstandsdauer von 1,0 auf 0,9

gemittelt werdèn- lm Gegensatz lässt dÌe Anwendung der Industriebaurichtlinie

. Abschnitt. T. Faktor ,2 bei ainer Brandmelde- und Alarmanlage Kategoríe K2 die

Erhöhung der zulåssigen Brandabschnittsftåchen Faktor F2 von '1,0 euf 1,s zu. Hier
vermischen sich verschíedene SicherheitsnlVeaus, das einè betrifft den ertorderlhhen
Feuen¡viderstahdsdauêrden man hier um 10% abmirrdern kann und da's andere die

Erhöhung der zulässigàn Úrándabschnittsfläche um 50%, so das díes ingenieurmäBig
hier nicht gleichzusetzen ist auch unter Bsachtung der Versagenswahrscheinltchf<eit.

Auf Grund des subjektiven Fehlverhaltens von Menschen und äuch unter Beachtung
der Zsilverzögêrung ist lm Bereich des Sicherheitsniveaus Erhöhung der

'Brandabschnittsftåehe um 50% éine derartige Abweich.ung im bauordnungs-
rechtlichem'Sinne bei dieser konkrêten Nutzung nicht vertretbar (siehe Auszug

' .Kcjrhmentår'zur lncfustriebauiichttinie in dôr Anlage)

Abweiqhunqen gêmáß $ 6Z Abs, 1 Sä,chsBO

I

10.i7' Das Soziâlgebäude besitzt elne Länge vón ca. ta0 m. Unter Barücksichtigung der
Bestandssituation, ,der geririgen Höhe sowie der brandschulztechnischên Unter"
teilung mit Trennwand F904, Türen T30-RS bestehen auch bezugnehmend âuf
Tábellê1 hdBauFlL keine'brands(rh'utztechnischen Bedenken hinsichilich Abwetchung
vongS0.Abs.ZSåchsEO.

Hierbei wird auch in. großèn Teilen die Nichlnutzung / brandlastfre¡er Lehrstand
berrtÈksichÍEt.

10'18; Anbinduhg verbindéi'án Próduktìonshälle nur mit T30 Türen anstelte T90 Türen im
Eere'ich von Blandwa-ndbh . Abw'eichùng siíchs}o g30, unter Beachtung des brand-
iastfreien angrenienoen verbinders bestehen hier f<eine Bedenken. :

l;\lB Bohme\PA Z0ie\i2-8.005 Lauenhain pyRAL AG\f 4_S.t1 pG.doc
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Auflagen lForderunoen ergånzend zum BFndschut¡kcinzebt): r'., 
-

fÅï)+4937317S4125 P.008r038

10.19. Bitte beachten, {ass für das Bauvorhaben die SächsTechPrü.fVO angegrdnet ist-

10,20. Der für den Betriobsstendôrt zu bestellende Brandschutzbeauftragte ist gemäß dqr

vom VDS harausgegebênen Grundlagen"auszubilderr und dem Sachgebiet Brand-

und Katastrophenschutz der Sladt Mittweida, einschließlich seiner Erreichbarkeit,

namentlich bekanntzugeben,

-arledigt- iieha Stellu¡gnahme Erandschutzbeho¡de 08,10.2014

10.21 . Díe Standorte FSD, FSE, 8L, FBF, FAT und LK sind in der Planungsphase BMA und

der Feuerwehrplan sowio die Brandschuuordnung vor lnbetriebnahme der Anlagen

mit dern SachgeÞiet Brand- und Kdtastroifrenscnutz ¿er ètad.t Mitrweida ak¡enkundig

aÞzustimmen.
' "erledigt" síehe StEllungnahme Branclschut behöúe 08.10-201,4

10.22. Zusälztich vôn den Vorgaben der Kunqtstôfilâgerrichllinie (Lagermenge

Sekundärstoffe Kunststoff .ie BrandabEôhn¡n <' 200 rn3) sind die Brandlast-

beschrånkungen gemëiB geprüften .Brandschutzkonzept filr den BrandaÞschnitt 3a,

3b, 5, ô, 8b, 8c und I zu beachton, Oie maximale Brandfast fÙr diese Bereiche

betrágt 97 kWh/rn2.

10.29. Bitte þeachten, dass auch im Brandabschnitt BE 8a in Summe 57o WärmeaÞzüge im

' Dach nachzurüsten sind. Drahtglas gllt nicil als Wårn:leabzug. Ansonsten sind die

enrsprêchônden nachzurüstenden wårmeabzugsflâchen gemåß Brends6hutzkônzept

(siehe hier auch $pe?iell Brandschutzplan EG / Brandl. Ma$staþ.1:750) umzu.selzen,

10.24. Bitte weltêrhin þeachten, dass im Verwaltungsgeþäude auch die nicht genutzten

Untergeschosse,als auch Oberge$chôsse ggmAß BrandschutZkonzept Seite 48 vom

Treppenraum abzutrennen sind'

.l0.2F. Des Weiteren beachten, Brandmelde- und Alarmanlage ftåchendecKÊndê Ausþilclung

auch ungenutzte Bereicho im Büro- und Verwaltungsgebåude - Brarrdscht¡tzkoneept

Seitê 50.

bl:\lB B6hme\PA 201e\l 2'8'005 Lauenhain PYRAL AG\1+31 1 Pg'dac
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f 0,26. Die Brandwand Achse 3 und I muss mindestens feuerbeståndig, d.h. F90 ausgesteift

sein,

10.27. Díe Hauptgãnge sollten atn Boden elne Markierung, díe Ausgänge solllen außen eine

Kennzeichnung erhelten. F{ierdurch wird einem Verstellen ¿ei Rettunggwege elfektiv

vorgebeugt.

10'28. Die Zuluftöffnungen müssen sich ohne Zuhilfenahme weiterer Hilfsmittel leicht öffnen

lassen (KettenzrJge).

f 0,eþ, tm Rahihen dieseð PrüfbÞrlch'tes wird ausschileßfich auf die brandschutztechnischen

Belange des Bauordnunþsrechtes abgåstellt. Es erfolgt lteine Prúfung des Bauneben-

' rechtes, dee aufgedrängten Fâchrechtes, der Verkehrssicherheit, des Arbeits-

sôhutzes, Maßnahmen zur Erzielung eínes Sachschutzes bzw. versicherungs-

technische Belange.

10'30. Der PrüfingènÌeur ist durch den Bauieiter tiber den Bautenstând zu inlormleren und
'schriftlÍch zûr, Bauüöerwachurrg einzuladen. Dia Dokumentation bauordnungs-

'rechtlíchêr Nachweise íst vorzulegen.und nach Fertígstollung zu übergeben.

7
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c^ t{ Sce^ ^Ez t,^r.Jr t4.áì \
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10. Pfùfbemerkungen

10'1. Der'Nachtrag zum'Biandschutznachweís gernåß Pkt, 7.1 wurde geprüft, Die bisher

erteilren Prütbeflchte behatten ihre volte Grihigkeit,

Feststellunqen:

10.2. Neu - Entfall At)fschattung Brandmelde- und Alarmanlage.

Hierbei ist aflêrdir¡gs noch die geforderte ständige Anwesenheít von zwei personen

(2 Mitarbèiler vor On rund ,t 
-i,u 

Uhr 365 Tage im Jahr) seitens des Bauherren /
Betieibers noch rechtsverbindf ich gegenüber den Genehmigungsbehõrden zu
erklären / bestätigen.

10'3' Bezüglích .der Löschwasseiversoigung 
'Ringleitung,, bitte beachten, dass hier

' ebenfalls die aktuelfe SåohsTechPrüfvo Fassung z0l4 fûr diesen Bereich gilt. Dies
betrifiÈ Feuerlöschleitung Des weiteren bedarf es, wie bereits enrvähnt, der prüfsach-
verståndigenabnahme Branclmelde- und Alarmantage und bicherheirsbeleuchtr.rng.
GernåB den allgemein anerkannten Regeln der TJchnik ist:d¡e elltzschutzarrfage
durch Sachkundige abnehrnen zu lâEsen.

10:4-' Bezùglich Búro- uhd 'Vði'wartungsahbáu 
Kerrergeschoss und 1 ,obergeschoss' (Planvbrrafiè fehrt im Brändschurzkbniêpt), ter. Rücksprache mir dem'Entwurfsverfasser 

des tiiandschutzkonzeptes Herin oehmo, die Treppenräume sínd
hier in. állen Gëschossen'mindeslens mil T30 FS:Tûren vom Gebåude aozutrennen. añalog dem Erdgëschoss-

Auffaogn -neu:
Übernahma Fordèrûngen aus Stellungnahme gra¡dscitutzbehörde vom 00.04.2015.

10,5, lm Empfangsgebãude der objelrtzÙfahrt isl eine paralfelanzeige frlr die Brandmelde-
und Alaimantâge zu errichtèn. Hierbei sind dle Laufkafien für die Melderlinien zu
hínterlegÊin.

ebdñfå'lls ám ErnpTañgsgebäude schlteßon,
.'sö iìit Sbhlúesetdèþot mlr einåm Umstetlsçhloss

zu rhontieren und dort der Schlûssel fOr

3
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10.7. Die Aiarmorganisalion und die erforderlichen H¿ndlungen dq$ personals bei

Auslösen der Branclmelde- 'und Alarmanlagê. sind durch den Fetrpiber in der

BrandschutzordnunB eindautig zu regeln Dies ist im Vorfeld û1¡t der örrlichen

Brandschutzbehörde abeusti mmen.

10.8. Die örtliche Brandschulzbêhörde is¡ vor Abnahrne in das SyÉtem der lnbètriebnahme

der Feuerlöschleitung einzuweisen^

10.9 Zur Sèhlussabnahme sind aktuelle Feuenrvehrplãne zu übergeben - hier Einarbeitung

insbèsondere dar Löschwasserleitung, Ergänzung zur Brandmelde- und Alarmanlage

und Zugangsregelungen für das Objekt.

AbweLchuroeo¡kúF::

10.'r 0. Bezüglich des ,,Entfalls Aufschaltung der Brandmeide- und Alarmanlage'' wird hier

lormat ßejng*AÞwejç¡Ulq besctlieden, da zu'o,inom die lrldusliieba¡richtlinie eine

derarfige Varianle vorsieht und zum andere,n Abweichungen von eingefùhrten

techníschen Bauþest[mmungên niôht Abwaichungsprozedere gpmäB $67 SåchsBO

untarliegen sondern gemäß $3 Absaiz 3 zUlåssig sind, vrlenn mit einer endefen

Lösung das gleiche Maß den allgemeinen Anfordêrungen dqs $3 Aþ-salz 1SächsBO

erfüh werden. Ourch die Kpmpensation ,,flåchendeckende Hausalarmanlage" irr

VerÞíndUng fnit der ståndigen Personalbesetz.ung und der qrgAnisätorischen

Ragelung über die Brandsëhutzordnung,- welche.no,ch mit der örtlichen B¡g,ndschutz'

behorde abzustimmen ist, i5l diese Vorâu5getzung gemåß vorgelegtem

Brandschutzkonzept êrfültt und gewåhrleistet.

10.11. BeZügtich der ProbtèrnaliK Abweichung von Leilungsanlagenrichtlinie ,,Funktionserhalt

Sicherheitsbeleuchtung" kann dies abschließend nicht irTl Bauordnungsrecht geklÉirt

werden, de dÍe lndustriebaurichtlinie heine Vorga'ben tür die Sicherheilsbeleuchtung

enthält. Hier beflerf o.s einer Klå¡uno, inn-q$alb .dÞr GelåhrdUnoqênalvqe des

Gewerbe.rochls,. Diese sollte dem Prüfsachversländigon zur Abnahme als Gruñdlaqe

bereitgegtelll wården.

4l:tlB Bôhrne\PA ?012\1 2-g-005 Lauenhain PYRAI AG\l 5'105 P4.doc
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9.4

9.5

9.6

d.J

z1 PùtLe." tLrl ßc-* ,"L¿-u' 'rcr.u*c¡
æ ,crl.áb^..

9. Prülbemerkungen

fAX)+493-/31iS4125

F_eststellunqen:

91 Gegenstand der Bauüberwachung war dle Lager- und Autbereitungsanlage BE 3a,

BE 3b, BE 3c, BE 6, BE 7, BE 8a, BE 8b, BE 8c, BE 9.,.Das Verwaltuñgs- und

Sbzíàlgebäude war niiht Gegenstand der Bau[iberwachung,

J-¿ Als Gruhdlage für die Baurlberwachung und die Bauausführung gelten nach derZeiti-

gem Gerrehmigungsstand aussch{ießlich der Erandschutznachweis lEBS vom

01.11,2014 in Verbindung mit dern Anschrêiben IBBS vôm 14.Q2.2012 in Verbindung

mít dem Prüfbericht Ê-2012-043.

BezÛglich des LageÞlanes kommt zusåtzlích das Anschreiben IBBS vom 04.09.2012

Ín Veibindung mil dem Prrifberichl 8'-2012-225 hinzu.

9.3 nutgiûno des derzeitigen Bautênstandes erhebt díe Aufstellung der Mângel und

Restleistungen kêinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Mànoel und Fìestleístunoen:

Loschwasseruersorg ung :

- Löschwassêr'teích muss noch belullt werden

' zu;'Íahrlzu den.Löschwasserbehåltern rnuss noch errichtet werden,

' .Hydràntenleitung umfaufend um den Betrieb ist noch 'niohl wieder. ih aetrieo
genorñ'men - Sanierungsbedârf

Brandabschnitt Achse I bis 3 - Brandmelde- und Alarmanlage noch nicntjitngebaut,
Hrandwand Achse 3/4.nöch nicht ertüchligt,

Brandabschnìtt Aehse 3 bis 8 - Erandmelde- und Alarmanlage noch nicht eíngebaul.
Brandwand Achsê I noch nicht errüchtígt, Naohrüstung s% wärmeabzr.rg fehlt

Atle Brandabschinítte- Rauch- Und Wårmeab¿ugsantàgen im'Dach mit 1,S rna/400 mp,

biw. Q,5o/" gesprinkferte Bereiohe eind noch nlcht nachgeiüstet. :

J
li\iB Bòhme\pa 2012\l 2.B,oo5 Lauenhatn ÉyRAtAG\r4.t96 Bül.doc
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98 Brandabschnitt Achsë I bts 24 - Sprinktera4Jagâ rio-cti.qiç¡tãng;eöar¡Î. :

Ertüchtigung F90 Wand Achse 20.Sì-g tànn¡ocn.:. ..'. : l .' ' I , "i ,. , "

9.9 ÊrandsqhutzteÖhnischs Abtrennung zu den Veiþinder:n nqch ntcht ur'qgesetzt.

Anb¡ndung T90 Türen.

Brandschutzlechnische Abtrennung zum zweigoschdssigen Bereích BE 9 noch nicht

vollzogen. Abtrennung Treppenråume T3b.ÊS Türbn.

Brandmelde- und Alarmañlaga ist noêh nlcht aufgescäalten.

9.10

9,11

9.12 Éeuerwehrpläne sind im Énwurf rnit'l-lerrn Fitusch aÞgeslimrnt,'müssen abqr noch

ùbergêþên *erdån.

S.tg Sachkundigel¡abnahme Rauchabzug fehlt.

9.14 Sachkundígenabnahma Blitzschutz tehlt - ist aber beauttragt.

9.1 5 Prüfsachver$ländigenabnahme årandmelde- und Alarmanlâge [ehlt.

9.16 Prüfsachverilåndbeñabnânrne Sprinklerung fehlt.

9,17 Pfljfsachverständigenâbnahme Sicherheitsbeleuchtung'fehli - isl abor beauftragt.

9.18 lm gesamten HâllenberEich íst d¡é Kênnzeiohnung der Rettungswege im Zqsammen-

hang mit der Sicherheitsbeleuchtung noch voizunehmen. 
'Es 

sind Flupht- und

Éettungspläne an markanten Stêllen aufzuhången-

4lrlB Bóhme\PA 2012\1 2-E-005 Lauenhain PYFIAL AG\l4-198 BU1 .doc
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Tinwqis,g

9.19 Be2ügilch Ërrûchtigung der Brandwãhde Achse 4 und g und Ertuçhtigung der FgO

lvånde 
Açhse ¿p"i+"à **, .ul"urn dle Frthrung bel Brandwänden S0 cm überDach beachtet werden. Des Weiteren ist dle Brandwand bzw, díe F90 eualitåt auchím Eereioh dér.sheddachkonstrut{ion âuszuführen ínkf. F90 Aussteifung,

Bei den vorhandenen Betohplarten ist die Befestiguhg / Arretiorung FgO zU prüfenund auszuftihren.

0ie Leitungsanlqgsn sind gernåß LeitunEs4nlagenríchginie zu schotten. DieDurchführungen von Artreitungen dÌo zuiûckgeþaut wurden sind F90 zu schrießen.Die gernåß grânclgchutzkgnzept 
vorgesehenen Tür_ und Torete¡¡ente in der Oualitåtï90 sind einzubauen ínrtr, sachkt¡ndigenabnahme Feststellanragen.

9-20 Bitte dle Hinweise Ím Brandschutzkorizept bezúgfích êrforderlioher Bauteilprüfung
h ínsichtlich Èeuen¡riderstände þoachtEn.

5
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9. Friifbemerkungcrn

Gegensland der Bauüberwachung war der Hallenbereich. Für das Bürogebäude wird

aulgrund der nur Eer¡ngfügigen Nutzung êin überarbeitetes Brandschulzkonzept

vorgelegt - Angabe Bauherr_

9.2 Nachfolgeñde ,Ãnderunge.h im Brandschutzkonzept solten nach Angaben des

Bauharrn erfolgen, Diêse mûssen vol Bauausführung und vor durchzufi]hrefider

Sohfussabnahme vorl¡egen..Bitte auch die entsprechênden Prûffristen des Prrjf-

íngeníeurs beabhten.

' Die F90 Wand zwischeh BE 6 und BE 3a und BE 3b sofl enttallen, wobei aber der
gesamte Brandabschnitt zu beachten Und nachzuweísen ist.

Ëinbau BE I soll ohnê Nutzung erfolgen. zugänge werden zugernauefi.

Aufsehafturlg Brândrnelde- und Atarmanlage soil"entfaÍlen, hler Ven¡¡eis aut
.schichtbetrieþ rund um die uhr" - DtN"lgzs0-.1 pkt, 10.g. Bitte aber beachten,
dass.lormal die Indusrrieþaurichilinie als auch die DIN 14675 eine Aufschaltung
direkt auf dle Leiistelle der Fet¡erwehr forderl,

Oer nachzuiüstehde wärmêabzuq vqn s% írñ BE ga soll uber wandóflnungen
nâchger,riiesen werde n.

Z F-{ Lz u;ó^ç '%u á['- u'e^dn^ 
\ '8 'q 7ol

9.1

Ausblldung Ïûren im Bereioh verbinder zum Bürogebäude nur T30 auatität.

- Rauchab¿Ûge.sollen stålndig pffen m,ít gÊorîetríscher Ftäche ausgebitdet werden.

. i.' Entfall Führung Brandwand s0 cm über Dach - siehe hier auch Forderung im
Präiberichr A01Z-04s pK. ìO,le.

.. ,'. . .. ... . ':.. ,. . .. 
..- Be2üglich der oben âufgeführÎen.Änderungen kann eine abschtießende verbind_

liehe Aussage erst naóh ¡loitage überarbEttung Brandsohulzkonzept und prûfung
erfolgen; derzeit Månget und Éesileiþtungen.

9,3 Löschwásserteich ist geiuilt,

3
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9.4 Zufahrt Zisterne ist noch verkehrs'sichet herzustollên..

- Es ist nacheuweisen, däss Abstírnmungen 
:mit:dgr

bezüglich: " " 'i ' : ".',.r,r
'l.l¡ ;,1'

fll{)+493'/317$4'l25 P.024r038

grtlichen Fe,1-e. rwenr qrÍotgten

s.6

. Kennzeichnung Hydranten - Frostfreiheit?

' Entnahme wasser aus Zisterne unter Beachtung der Regularien, schieb,er-

offnung Usw. Hier auch Frostfr'eiheit beâchten.

0.s Für die neu errichtate Rirrgfeitung ist dia entqprechende sachkundigenabnahme

vorzulegen

Êrandwand Achse 3/4 - Tor in Achse'UV fehlt noQh.'Bèi den resttichen Türen und

Toren ist dêr Selbstschließmechanlsmus no,ôh herzustetten inkl. Feststellantagon, Die

seitlichen Fugen sind zu schlieBgn und teilweise Find Stahltråger zu ver(leiden, ln der

Wand selbst sind Leitungsdurchführungen Ê90 zu schließen.

Hinweis: ln der Brandwand Achse 3/4 wurde eine T30 Tür eingebaut à hier T90

orforderlich.

9.7 Brandwand Achse 8 wird derzeil aufgemauêrt. EêUü_b,eryqaehuoo muss geq.elenen-

- Bei den'Trjren sind abenfallq diê Festsletlanleogn irl Eêtrieb zu nehmen, diÊ Stahl-

tråger sind F90 zu vàrklpiden, Löçher sind zu qchlieBen inkt. Fugen umlaufend unr

die Türen.

9.8 Brandmelde- und Alarmanlagê 1 þi$ I ist eingèbaut. Hier fehlen noch die

Aufschaltung und die Abnahme durch den Prüfsachvérståndigen-

9.9 Sprinklerung Achse I bis 20 wird derzeit.gemäß gpnehmigtgm Brandschutzlonzept

eingebaut. Prúfeaehverständigenabnahmo fehlt aber.noch. E¡nhau Achse 20-24 fehlt

noch. Bitto den verdichteten Sprinxlersqhulz im [lOergg.ng zwische¡ gEspr¡nklêrten

und nicht gesprinklerten Bareiehen BE 6 / BE 5 ÞeAchten. Higr sind auch Teilbereiche

gemåß geprúftem Brandsohutzkonzept zu spiint<ternl 
'

9.'10 Rauchabzüge wurden nicht eingebaut, Diese werden durch ståndige Öffnungen im

Dach sichergestellt^

4lllB Böhme\PA 2012\12-8-005 Lauenhain PYRAL AG\l4'246 BÜâ.dôc
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9,11 Slcherheitsbeleuchtung -hierfehlt noch Vorlage Prüfsachverståñdigenabnahme

9.12 Blitzschutz - hier íst Sachkundigènabnahme vorzulegen.

9.13 lm Berelôh der Verbindei,sind nur T30 Turen enstatt T90 Túren eingebaul.

9,14 Feuenruehipläne çind in der erforderlichen An¿ahl und Qualität z. B. laminieil an die

òrtliÈhe Brandschuizbehörde zu übergeben å Nachweís êrfordêrliÊh.

9.1 5 Brandschutzordnung ist zu erstellen I hier Beståtigung.

9.16 Bezüglich der vorzulegenden Unterlagen siehe separates Anschreiben des Prtlf'

ingeníeurs für Erandschutz vem 1 1,08,2014 (nqchmals Ín der Anlage).

9,17 Nachweis gawaltfreier Zugang zum Objekt durch die Feuerwehr.

9.18 Schrlftliche Benennung 'Brandschutzbêeuftreglêr beí der örtliöhen Erendschutz-

behörde.

9.19 Die Zugånge 2ur Brandmeldezentrale und zur Sprinklerzentrale sind entsprechend zu

. kertnzeichnen. Dies belrilft auch die Kennzeíchnung aller Technlkräume.

9.20 Bitte beachten, dasÈ 'gemåß genehmlgtem Brandschutzkonzept alle Bereiche

alarmiert werden rnüssen und in dem Berelch mit Sprinklerung zumindest Handtastar

dei Brandmelde. und Alarmanlqge anzuordnen slnd. Nicht gesprinklerte Bêreiche

rntissen in den Üben¡¡achungsumfeng der automatischen Mefder der Erandmelde-

t¡nd Alarmanlage einbezogen warden, Slehe hierzu Festlegung Brandschutzkonzept

Seite 50. Details hierzu sind mit dem abnehmenden Prùfsqchverständigen gemäß

SächsTech PrüfVO abzukl ären,

P.025'
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ß.?
{.

(;ò* þ.- *qri: ^&y *
?1 ,^ ZoÑ.

s. Prüfbemerkungen

Fpçtç_t-qlU!,0en:

s.l Von der Abnàhrne Íst dds Verwaltungsgêbåúde ausgeklammeft.

M4qgel uf d Restleistun_Q,en / feh tende U nte4aoèn :

o" SicherheitsbelÉuchtung - . hier nur Teilabnahmo Prúfsq chverständigenabnahme

vorgelegt. Hter múss'zudem auch Gleícnklang der Haltenbezoichnung mil dem
genehrnigtem BrandschutzkQnzeÞt êrfolgen. "

9,3 Priifsachverstãñdigenaþnahme Brandmetde- und Alarmanlage wurde nicht vorgelegt.

9.4' Aulschaltung Brandrnelde. utrd Alarrñantage fehlt noÇh. ln dem Zusammenhang fehlt
auch noÇh Feúenvehrbediefiteld und Laulkarten.

9'5 Ringlêitung urirfaulend muss noÇh froslsicher ausgebildet werden und gs ist noch
eine sta(ionåre Pumpe mit Slromversôrgung, unabhångÌg voh den BÞndabschnitten.:
der Halle im pumpenhaus zü inslallieren.

9.6 Feùerwehrpläne siñd noch ih der EndfasSuhg zu übergeben

9'7 FeuerwehrschlÜsseldêpôt rehft. Derzeit nur Übergabe Schlüssel fûr Haupnor.

9.8 Für T9o Töre und T(jren.fehten noch die:überâinstimmungsed<lårungen und die über.
einstimm ungserklårung Feststellanlage.

4bnannra .Þ-l$lschutz 
v'1u.9é. nui iür der¡, Verwaltung lbau vorgetegt, Sachkundtgen.' 

abnahrne iùr l.laile erforderfich.

9,10 Achse 3/a1'Tgglfor Feststeilantage defakt...'
,.,

: ir: .. ; l.t']t."' 
lran{wano 

Ächse 3l¿ ' hier noch zahliefche Mänfel vorhanden wie Leenohre, alte
Rohie' Ëehlstlcltþn im'Macren'r¡érk und: unþeschonete Ërektroleitungen. Þles betrrfft
auÖh Brãndwarid.Aöhse g.

3
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9. Prilf bemerkungen'

FeçtÊlFLunuen:

s1 Voir der Abnahme Íst das Verwaltungsgãbäude ausgel(lemmeñ.

M4lxgel u,nd Restfetslunggn / fÞhtende Unterla0én:

9.? Sioherheitsbelér.tchtung -, " hier nur Teilabnahma PrrJlsachverståndîgenabnahme

vorgelegi. Hler muss zudêm auch Gleicnklang der Hailenbezeichnung mit dem
genehrnigtem Brandschutzkonzept erfolÇen. ,'

o? Prüfsachverstãridigenabnahme Brandmetde- und Alarmanlage wurde nícht vorgelegt.

9.4 Aufschaltung Brandrnelde- und Alarmanlage fehlt noch. In dem Zusammenhang fehlt
auch. noch Feûerwehrbectienfeld und Laulkarten.

9.5. Ringleitung umlaulerd muss noch frostsicher ausgèbildet werdan und ss ist noch
eine statíonäre.Purnpe mit Stromversorgung, unabhångíg voh den Brandabschnitten
der Halle im Pr:rm¡ienhä,us zü inslâllieren.

9.6 Feüerwehrpläne sín:d noch in der Endfassung zu irbergeben,

9'7 FeuerwehrschlÜssefdepot fehlt. Derzeit nur Üuergaba Schlûssel für Haupttor.

9.8 Ërllr T9O'Tôre und T(jren.fehten noch die:úbersinsflmmungserflårungen und díe über-
einstim m Uhgserklårung Feststellan lage.

9'9 Abnahme {titzschytz wurde. nur für.den.veruâttungsbau vorgelegt, Sachkundfgen-
abnahme. ilir ltàlle erfordertióh.

9,10 Achse 31a! T9Q-Tor Feststeitantage deteÌt,

.,.,:._, ." ,_ _..j ,. 
.. 

.,

g'11r'" B¡andwand Achse 3/4'hier nöch zahlreíche Mänlel vorhanden wie Leerrohre, alte" iìohie, Fehlsttckeir-im Mauérweflt und ungescnonete Ëlektroieitungen. Þles betrllft
auch BraridW¿rid, Actrse 8,

3
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9,12

9.13

Gil0+4937317F4125 P.0301038

Genorell sind im Oblpkt dié NOtauqgärnge

lreizuråumen, Dies þetritft inShesOndere,.Zp

Notausgâng Achsê 2Qls in i0nerqr laland. . 
.,, .,. r.. .. t ' ".'

BE 7 und BE 3c- hier fehien die RauqFbz{ig.elin.'¡0..rßi,von stÀnoig geöffrretqn

Fen,stern, entweder im Dach oder im ôbèren'Drittet der Außenwand. .

9.14 Achse 3/u1 - Notausgang karrrr 'hier nicht,rlþer SchÍebêtor gétr:nrt i,vEiden, de

bauordrlungsrechtlich nichl zulässþ, Ëntweder Einhau Tg0 Tor danebÞn oder in

gegenrlberlíegerrdei Außenwánd Achse 0 Tür'íns Freib.l

9.15 T90 Schteþetor Achsg 314-tt1 - hièi ¡stder Einbar.r nopfl zu komplettie¡en. Es dü.rfen

auch keine Fugen mehr vorhanden sein.

9.18 Achsê 8/11 - hier fehll noch T90 Ïür Notausganb zwischerr den beiden Hallen-

berèhhen. ' ':'i

9.17 Achse 8lt1 - T90 Tor mgss noch komplett êingebâut werdên.

9.18 Achbe 8/9 vl ¡ Noldusgartg kanrt hter niiht üb'er Flolltor geführt werden. Hier

TrirlÖsung ausbilden.

9.19 Generelle Klärung - ¿u¡uftfür EnFauchunþ im Bêreich vo.n Rolltoren sdordeÍlich. Hier

muss eine manuelle Öffenbarkeit durch die Feuenvehr.im unmittelbar Zugangs-

beieích þestehen (Kettenzug o. å.). ': 
'

9.20 BEgb - hièr fehlen .die Rauch- und Wârmeabzüge in Form von ausgehangenen

Oberlichterrr.

9.2t Achse 24ld Nôtausgang über. Felttüranlege. Tür ist wieder gangbar Zu machen oder

auszuhångên,

g.Z2 LÖschwassèrteich - díeser rnus$ noch winterfest gemacht wërden.'Erltweder Einþau

Strohbündel óder Polystyrolplatte Ì/n Bereich der WasserÓberf låche.

4
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q. FF^Îb e Åd^ç ßtr^^ '^t'ì '-acLu^^n\ z a ÐLt zÐ,4 \-\
9.8 Es gelten die entsprechenden Brandlastbeschränkungen - siehe hierzu auch Naçh-

lrâg zum BrandschutznachweiE 07.Mårz 2015 Plan Ërdgeschoss Brandlast. Zusâlz-

fich ist zu beachtên, da die Kunststofflager-Richtfinie nach Angaben des Bauherrn

nicht gitt, dass in keinem Brandabschnitl ein€ Lagarung von Sekundärstoffen aus

Kunststoff in einer MênEe von > 200 ma erfolgen darf.

Hinweíse:

9.9 Brandschutztriren und -tore sind durch den Betreiber ständig auf eine

Éunftibnstähigkeit zu prùfen,

9.10 Bezüglich Prüfung Verkehrsslcherheít, ínsbesondere Treppensteígung, Stofperstellen,

Absturzstellen; Umwehrungen und andere Sachverhâlte êrfolgt dles nioht durch den

Prûlingenieur fur' Brandschulz, Hier sind aber entsprechende Prüfungen im Bau-

ordnungsrecht als auch im Gewerberecht zu empfehlen und durchzuführen.

9.11 lm Bereích der Außenhydranten isf noch Abdeckung der Flinge mit Fliffelblech

vð rl{e hrssÍcher erf orderlioh.

Månqel u[d Restleistu"ngÊn :

9.12 Aufstellraum Fêuerståtte istauszuschildern. M änge labslellu ng sofo rt

9.13 Zugang Aulstellraum Feuerståtte ist zu beråumen, Mängel abstellung sofort

9.14 Gasflaschen sind aus dem Bereich der Brandabschnitte zu beräurnen, hier nur für
Hepaiaturarbeiten innerhalb des TagesEanges, MängetaÞstettung safort

9.15 Anbringung 
"FigS" innerhalb Treppenraum Achse 14l16 EG - Eingarrgsbereich und

Blitzleuêhte außen. Mängelabsteilung innorhatb von g Wochen (t A,06,2Ot S)

9,16 Übergabe Endfassung Feuêrwehrplåne nach Umsetzung ,,F|BS,,.

MängaleÞstellung innerhatb von g Wochen (12.06,2015)

5
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Üb-erwach u n gs umf ang und ÜberWach:un g s¡nhalt',

nachträglich zur.Bauüberwach.ung vom 20.O+.þ0I g vðrgeleãte Untertágen

8. Zur.Einsíçhtnahr.nÞ vorgelggte,U-nler¡agÊx

Anschreiben Hr. oehme per Ê.Mail 08,05,2015 -'Feuenrvehrplan

Anschreiben Prof. Dr. Müller per E-Mail 09^05.2015

9. Prüfbemerkungên

9.1 Die Untêrlâgen gemäß Pkt. 8 wurden eingesehen. Hierþei wurdan die lVlängel und

Fìestleistungen âus Früfbericht 2015-140 PKt, 11 .1 abgemeldet. DiêsUezr:çilicn

bestehen hier, keine Bedenken AUS Sicht. des Pn¡fumfangqs dFÊ Prüfingenieurs für

Brandschulz fÍir eine Nutzungsfiâigqþe gemäR 2, Nachlrag Érandschutznachweis

vom 08.05.2015 m¡l enlsprechender Brandiastbeschrånkung von Achse 4 bis 24,

¿lllB Bthme\PA 2012\12-B-OO5 Lauenhain FYBAL AG\t5'1+t ÊÜs-coc
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10. Ergebnis

AufgrunO der beígebrachteri Mängelabstellungsmeldungen und Nachweise bestehen

aus Sicht des Prrtfingenieurs für Br:andschutz für dessen Prûfumfang keine Bedenken

gegen eine Nuteungsauf nahme gemáß 2, Nachtrag Brandschutzkonzepl vom

08.05.2015 (Achss 1:4 ohne Brandtastbeschränkung / Achse 4-24 mit

Brandfastbeschrärrkunq -óhnd Brandwand in Achse 8) bis zum 12.06,2015.

NochmaIioer Hinwei.s:

Da 9ie Kunststofflagerrichtlinie nicht gifl, darf die KunsrstofflagermBnge je

Brandabschnítt"rnax_ ?00 mo betragen,

Díe Bauübenruachung ist nícht abgeschlossen!

Durcheufùhrende Abforderungen àñ den prüfingenieur:
(Diese sÌr1d grundsätzlích r0 Atbeitstage im vdiaus schriftrich anzuzeigen!)

GruniJvorausset2uh! iur d¡é rvutzung nach dern 12.06.?01 S:

- ËínUau "F|BS" und lJbergabe Feuen¡vehrptäne - hier Fachunternehmererklårung
'und 

Doku m entation ÜUergábe FeueÀ,rre h rpl åne an B randsöh Utzbehörde

GrundvoraussÉtzung für die Nutzung Brandabschnilt 8a ohne Brandlastbeschrånkung
- abschließender Prüfbericht sowohl prüfung ajs auch Bauüberwachung prüf-

ingenieur für Standsicherheíl hínsichtlich Brandwand Achse I mit positlvem
Ausga¡g, .

aufqestèllt am 1 1.05.2015

l:1.fgch + për E-Mait
t lJach
,t per E-Maif
;t pêr E.Mail
rt þer E-Mail
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